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Stadt 

Heidelberg 

Drucksache: 

0 3 8 7 / 2 0 2 0 / B V    

Datum: 

03.11.2020 

Federführung: 

Dezernat VI, Kämmereiamt 

Beteiligung: 

 

Betreff: 

Vorratsbeschluss für Kreditaufnahmen 

Beschlussvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: 
Zustimmung zur Beschlus-

sempfehlung: 
Handzeichen: 

Haupt- und Finanzaus-
schuss 

23.11.2020 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Haupt- und Finanzaus-
schuss 

24.11.2020 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

Beschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 25. November 2020 
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- 2.1 - 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Haupt- und Finanzausschuss ermächtigt die Verwaltung, vorbehaltlich der Genehmi-

gung der 2. Nachtragssatzung durch die Rechtsaufsicht, weitere Kredite in Höhe von bis zu 

28,2 Millionen Euro aufzunehmen. 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  

 keine  

  

Einnahmen:  

 keine  

  

Finanzierung:  

 Kreditaufnahmen 56.719.005 

  

Folgekosten:  

 Die Zinsbelastung ist abhängig von der Höhe und dem 

Zeitpunkt der Kreditaufnahme und daher noch nicht ab-

sehbar.. 

 

  

 

 

Zusammenfassung der Begründung:   

Zur Finanzierung von Investitionen sind weitere Kreditaufnahmen erforderlich. 
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Beschlussfassung im elektronischen Verfahren des Haupt- 
und Finanzausschusses vom 23.11.2020 

Ergebnis: im Umlaufverfahren beschlossen 
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- 2.3 - 

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 24.11.2020 

Ergebnis: vor Eintritt in die Tagesordnung abgesetzt 
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Begründung:  

Am 05.02.2020 hat der Haupt- und Finanzausschuss auf Basis der ursprünglichen Kreditermächti-

gung der Haushaltssatzung 2020 mit 28.470.885 Euro die Verwaltung ermächtigt, Kredite bis zu 28,4 

Millionen Euro aufzunehmen. 

Mit dem 2. Nachtragshaushalt hat der Gemeinderat am 08.10.2020 die Kreditermächtigung auf ins-

gesamt 56.719.005 erhöht. Vorbehaltlich der Genehmigung der Rechtsaufsicht sollen auch diese wei-

teren 28,2 Millionen Euro flexibel nach der Liquiditätslage der Stadt sowie der Zinsentwicklung am 

Kapitalmarkt aufgenommen werden. 

Über die Ergebnisse werden wir berichten. 

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwick-

lungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes   

 
Nummer/n: 

(Codierung)  

+ / - 

berührt: 

Ziel/e: 

QU 1 + Solide Haushaltswirtschaft 
  Begründung: 

  
Kreditaufnahmen zu einem günstigen Zeitpunkt dienen der langfristigen 

Reduzierung von Zinsen und somit einer soliden Haushaltswirtschaft. 
 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 

 

Keine 

 

gezeichnet 

Hans-Jürgen Heiß 
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